
Deutsche 
Emissionshandelsstelle

Verbesserungsbericht
Ein Verbesserungsbericht ist bei der DEHSt einzureichen, wenn:

 ▸ die Prüfstelle im Verifizierungsbericht Hinweise auf Fehler und Verbesserungspotenziale gegeben hat.
 ▸ der Luftfahrzeugbetreiber aufgrund eigener Prüfungen Verbesserungsmöglichkeiten an der 

Überwachungsmethode entsprechend Artikel 69 MVO identifiziert hat.

Wurden die Verbesserungspotenziale in den genannten Fällen bereits realisiert und entsprechend 
geänderte Überwachungspläne bei der DEHSt eingereicht, muss kein zusätzlicher Verbesserungsbericht 
eingereicht werden. Das Gleiche gilt, wenn im Einzelfall bereits mit der DEHSt abgestimmt wurde, wie mit 
Verbesserungsbedarf bei der Überwachung umgegangen werden soll.

Betroffene Luftfahrzeugbetreiber müssen einen Verbesserungsbericht bis zum 30.06. eines Jahres bei der 
DEHSt vorlegen.

(Ausfüllhinweise in Kursiv)

1 Allgemeine Informationen

Name des Luftfahrzeugbetreibers:

DEHSt-Aktenzeichen: EU-Aktenzeichen: ICAO-Designator oder Luftfahrzeug 
Kennzeichen:

Gründe für den Verbesserungsbericht (Mehrfachauswahl möglich):

Verbesserungen aufgrund Art. 69 Abs. 1 MVO (Verbesserungen durch Betreiber identifiziert)

Verbesserungen aufgrund Art. 69 Abs. 4 MVO (Hinweise der Prüfstelle)

2 Beschreibung der Verbesserung

Laufende Nr.: Bezeichnung: Datum der Durchführung der 
Verbesserungsmaßnahme:

Beschreibung der Verbesserung und des voraussichtlichen Umsetzungszeitpunktes:
Wenn Verbesserungen (z.B. auch Hinweise der Prüfstelle) nicht umgesetzt werden, beschreiben Sie die Gründe 
dafür.
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Anhang zum Verbesserungsbericht

Beschreibung weiterer Verbesserungen

Laufende Nr.: Bezeichnung: Datum der Durchführung der 
Verbesserungsmaßnahme:

Beschreibung der Verbesserung und des voraussichtlichen Umsetzungszeitpunktes:
Wenn Verbesserungen (z.B. auch Hinweise der Prüfstelle) nicht umgesetzt werden, beschreiben Sie die Gründe 
dafür.

Laufende Nr.: Bezeichnung: Datum der Durchführung der 
Verbesserungsmaßnahme:

Beschreibung der Verbesserung und des voraussichtlichen Umsetzungszeitpunktes:
Wenn Verbesserungen (z.B. auch Hinweise der Prüfstelle) nicht umgesetzt werden, beschreiben Sie die 
Gründe dafür.
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